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haben sie die Grafschaft HAINBURG. Im Jahre 1683. ha¬
ben selbige den Nelchsgrafenstand und 1689. bey den fränki¬
schen Reichsgrafen Sitz und Stimme erhalten.

XIII. 'Von den Grafen von Srahrenbcrg.

X Die Grafen von Srahrenbcrg besitzen abermals nichts
in Franken, desto mehr aber in Oesterreich. Im Jahre 1719.
haben sie unter den fränkischen Reichsgrafen Sitz und Stim¬
me bekommen.

XIV. Von den Grafen von wurmbrand undStuppach.
Die Grafen von Wurmbrand und Stuppach haben

ihreGüther in Steyermark und Niederösterreich, in Franken
hingegen nichts. Gleichwohl ist der Graf Johann Wilhelm
von der österreichischen Linie 1726. unter die fränkischen Reichs¬
grafen an-und ausgenommen worden.

XV. Von den Grafen von Gravenitz.

Die Grafen von Gravenry sind «707. in d^n Reichsgra¬
fenstand'erhoben worden. Im Jahre 1726. wurden selbige
wegen der Herrschaft Welzheim bey Tübingen in das fränki¬
sche reichsgräfliche Collegium eingeführt, worauf sie 172/.
Sitz und Stimme erhielten. Da aber diese Herrschaft
eingezogen worden, so hat auch dieses Votum wieder aufge¬
hört.

XVI. Von den Grafen von Pücklcr.

Die Grafen von Pückler rheilen sich in die schlesische
und fränkische Linie. Christian Wilhelm Carl.von der
fränkischen Linie wurde 1756. in das fränkische reichsgräfliche
Collegium ausgenommen, und 1740. hat er Sitz und Stimme
erhalten. Unter andern Gükhern in Franken besitzen sie

i. FAHRENBERG, unweit Nürnberg.

Das iv. Capitel.
Von den Reichsstädten.

Die Reichsstädte des fränkischen Kreises liegen also: i)
Gchrveinfurr, 2) Windsheim, z) Rotenburg, 4) Nürn¬
berg und Weiffenburg.

I. SCWEINFVRT, Lat. Swinfurtum, oder Traie&amp;amp;um
Sueuomm, eine alte kayserliche freye Reichsstadt am Mayn
fast mitten in Franken im Stifte Würzburg, welche 1254
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